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Referat 617

Branchenworkshop zur Altersreihung nach dem KVBG

Bonn / Webco, 09.12.2020

Altersreihung nach dem KVBG



Hintergrund: Beihilferechtliche Genehmigung

 Anpassung bei den Ausschreibungen durch 
beihilferechtliche Genehmigung der KOM

 Die Ausschreibungsrunde für das Zieljahr 2027 soll 
entfallen

 für die Reduzierung der Kohleverstromung in 
Steinkohleanlagen und Braunkohle-Kleinanlagen 
soll ab dem Zieljahr 2027 grundsätzlich die 
gesetzliche Reduzierung angewendet werden
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 Bei Unterzeichnung der Ausschreibungen für die 
Zieldaten ab 2024 findet die gesetzliche 
Reduzierung Anwendung 

 Nach Ende der Ausschreibungen ausschließlich 
gesetzliche Reduzierung 

 Bundesnetzagentur legt jeweils 31 Monate vor 
dem jeweiligen Zieldatum durch Anordnung der 
gesetzlichen Reduzierung fest, für welche 
Steinkohleanlagen die gesetzliche Reduzierung der 
Kohleverstromung jeweils wirksam wird.

 Grundlage: Liste der Anlagen, gereiht nach 
Inbetriebnahmedatum
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Hintergrund: Gesetzliche Reduzierung



Verfahrensablauf

03/20-06/20 Datenerhebung im Rahmen des 
Monitoring

30.09.20 Veröffentlichung Liste nach § 8 KVBG

30.12.20 Veröffentlichung Liste nach § 29 Abs. 1 
KVBG

01.02.21 Rückmeldefrist für Anlagenbetreiber an 
die BNetzA inkl. Retrofitbelegen

02/21-06/21 Prüfung durch die BNetzA

01.07.2021 Öffentliche Bekanntmachung Reihung 
nach § 29 Abs. 4, Abs. 5 KVBG
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Inhalte der Liste nach § 29 Abs. 1 KVBG

Liste enthält alle Steinkohleanlagen und Braunkohle-
Kleinanlagen in Deutschland mit folgenden Angaben:

 KVBG-Nummer

 Name

 Adresse

 Zuordnung zu einem Hauptenergieträger
(auch Anlagen enthalten, die nicht Kohle als 
Hauptenergieträger haben)

 Nettonennleistung

 Datum der Inbetriebnahme

Datenbasis: Monitoringerhebung, Rückmeldungen zur Liste nach § 8 KVBG
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Inhalte der Reihung nach § 29 Abs. 4 KVBG

Reihung enthält alle Steinkohleanlagen und Braunkohle-
Kleinanlagen in Deutschland mit folgenden Angaben:

 KVBG-Nummer

 Name

 Adresse

 Zuordnung zu einem Hauptenergieträger
(nur Anlagen mit dem Hauptenergieträger Kohle)

 Nettonennleistung

 Datum und ggf. korrigiertes Datum der Inbetriebnahme 
(gereiht nach diesem Kriterium, beginnend mit der 
ältesten Anlage)
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Rückmeldungen zur Liste nach § 29 Abs. 1

 Erforderliche Berichtigungen und Ergänzungen der Angaben 
inkl. Nachweisen

 Angaben, wenn Anlagen nicht vom Monitoring erfasst waren 
bzw. noch nicht in der Liste stehen

 Nachweise über Investitionen gemäß § 31 KVBG

 Immissionsschutzrechtliche Genehmigung der jeweiligen 
Anlage
 Verpflichtend für alle Anlagen!

 Dampfsammelschienen-Blockzuordnung inkl. Nachweisen
 letzte Möglichkeit, diese vorzunehmen

Alle Rückmeldungen sind bis zum 01.02.21 über geschlossene 
Benutzergruppen (GBG) an die BNetzA zu übermitteln.

Danach sind keine Änderungen mehr möglich.
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Berichtigungen und Ergänzungen
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Für die Berichtigung und Ergänzung der Angaben der Liste nach 
§ 29 stellt die Bundesnetzagentur den Anlagenbetreibern folgende 
Formulare und ein Hinweispapier zur Verfügung:

 Formular für Änderungen von Daten der Liste nach 
§ 29 Abs. 1 (auch für die erstmalige Meldung einer Anlage zu 
verwenden)

 Formular Dampfsammelschienen-Blockzuordnung

 Hinweispapier Nachweise für Änderungen von Daten der Liste 
nach § 29 Abs. 1 (Name und Adresse der Anlage, 
Hauptenergieträger, Nettonennleistung, Datum der 
Inbetriebnahme)

Veröffentlichung der finalen Formulare und Hinweise 
voraussichtlich vor Weihnachten
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Berichtigungen und Ergänzungen
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Nachweise zur Inbetriebnahme:

 Dokumentation über den Gefahrenübergang der 
Gesamtanlage

 Begriff der Inbetriebnahme (Zeitpunkt des 
Gefahrenübergangs vom Hersteller der Anlage auf den 
Betreiber)

 Von Hersteller und Betreiber unterzeichnete 
Abnahmevereinbarung, Betriebsübernahme-Vereinbarung 
o.Ä. 

 Hilfsweise Dokumentation der technischen Inbetriebnahme

 Abnahmeprotokoll der technischen Prüfanstalt o.Ä.

 Nachweise für einzelne Anlagenteile nicht ausreichend 
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Berichtigungen und Ergänzungen
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Nachweise zur Inbetriebnahme:

 Hilfsweise, sollte eine Dokumentation für die Gesamtanlage 
nicht vorliegen: Nachweise für die Inbetriebnahme sämtlicher 
Dampferzeuger

 Inbetriebnahmedatum des ältesten Dampferzeugers 
= Inbetriebnahmedatum der Anlage

 unerheblich, ob in diesem Dampferzeuger Kohle verfeuert 
wird

 Verfahrensfließschema der Anlage, das insb. alle 
Dampferzeuger darstellt

 Interne Dokumente des Betreibers, die nicht von einer 
externen Quelle wie z.B. einer Prüfanstalt oder einer Behörde 
ausgestellt oder von dieser bestätigt wurden, stellen 
grundsätzlich keinen ausreichenden Nachweis dar
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Retrofit I

Auswirkung der Investitionen in Steinkohleanlagen („Retrofit“):

 Berücksichtigung bei der Altersreihung

 Verschiebung des Inbetriebnahmedatums nach hinten 
(§ 29 Abs. 4 S. 3 KVBG)

 Berechnung des kalkulatorischen Restwerts der getätigten 
Retrofits (korrigierter Investitionswert) und Vergleich mit 
Investition in ein neues Kraftwerk

 Zeitraum von 12, 18, 24 oder 36 Monaten je nach 
korrigiertem Investitionswert
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Korrigierter Investitionswert zum 
31.12.2019 je MW 

Rechnerische Verschiebung des  
Inbetriebnahmedatums 

ab 75.000 € 12 Monate 

ab 112.500 € 18 Monate 

ab 150.000 € 24 Monate 

ab 225.000 € 36 Monate 
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Retrofit II

Gesetzliche Voraussetzungen für die Anerkennung eines Retrofits:

 Bilanziell aktivierte Investition in eine Steinkohleanlage, keine 
Anerkennung von reinen Opex

 in den Jahren 2010 bis 2019

 Keine erstmalige Investition

 Meldung bei der Bundesnetzagentur bis 01.02.2021 mit den 
dafür erforderlichen Angaben bzw. Unterlagen

 Analoge Behandlung von Braunkohle-Kleinanlagen

12Referat 617 | Branchenworkshop zur Altersreihung nach dem KVBG | © Bundesnetzagentur 09.12.20



Retrofit III

Erforderliche Angaben / Unterlagen für die Anerkennung des 
Retrofits:

 Bezeichnung der Investition

 Zuordnung zu einer Steinkohleanlage

 Kalenderjahr der erstmaligen Aktivierung im Anlagevermögen 
des Anlagenbetreibers

 Anschaffungs- und Herstellungskosten der Investition

 Angaben sind durch Wirtschaftsprüfer zu bestätigen

 Datenerhebung:

 Elektronischer Erhebungsbogen

 Übermittlung des Erhebungsbogens sowie des Berichts des 
Wirtschaftsprüfers über eine geschlossene Benutzergruppe 
bei der BNetzA
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Retrofit IV

Hinweispapier als Erläuterung der gesetzlichen Regelung, 
insbesondere mit Blick auf Zweifelsfragen:

 Hauptanlagenteile als berücksichtigungsfähige 
Investitionen:
Dampferzeuger, die keine Steinkohle-
Reservedampferzeuger sind, Turbinen und Generatoren

 Einzelfragen bei der Bilanzierung
(z.B. Aktivierungszeitpunkt, aktivierte Eigenleistung)

 Geschlüsselte Investitionen

 Anforderungen an die Bestätigung durch den 
Wirtschaftsprüfer

Veröffentlichung des Hinweispapiers voraussichtlich vor 
Weihnachten
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Retrofit V

Vorstellung des Erhebungsbogens:

Berechnung der voraussichtlichen Ergebnisse mit dem 
EHB möglich, aber endgültige Anerkennung erst durch 
BNetzA

15

Angaben zu den Investitionen in die Steinkohleanlage

Bezeichnung der Investition Betroffenes Hauptanlagenteil                                                                       

i. S. d. § 3 Nr. 17 KVBG

Kalenderjahr der 

erstmaligen Aktivierung

AK/HK in Euro Restwert zum                  

31. Dezember 2019 in 

Euro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Für die ordnungsgemäße Geltendmachung einer Investition sind alle Spalten mit der Füllfarbe hellgelb auszufüllen - Bezeichnung der 

Investition, betroffenes Hauptanlagenteil, Kalenderjahr der erstmaligen Aktivierung, AK/HK in Euro.
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Immissionsschutzrechtliche Genehmigung

 Aktuelle Genehmigung nach den §§ 4 bis 6 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

 Es muss nicht jeder Änderungsbescheid 
vorgelegt werden

 Kann beschränkt werden auf Genehmigung, die 
der Anlage die Verfeuerung von Steinkohle oder 
Braunkohle zum Zweck der Erzeugung elektrischer 
Energie erlaubt

 z.B. wasserrechtliche Genehmigungsbescheide 
sind nicht erforderlich
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Dampfsammelschienen-Blockzuordnung

 Alle Anlagenteile, die an eine Dampfsammelschiene angeschlossen sind, 
bilden gemeinsam eine Steinkohleanlage und sind als solche in der Liste 
nach § 29 Abs. 1 geführt

 Dampfsammelschienen-Blockzuordnung (§§ 30 i.V.m. § 13 KVBG)

 Letzte Möglichkeit

 Genaue gesetzliche Vorgaben, umfangreiche Angaben erforderlich

 Formular „Dampfsammelschienen-Blockzuordnung“

 Hinweispapier „Vorgaben zur Dampfsammelschienen-
Blockzuordnung“

 Wird nach Prüfung durch die BNetzA wirksam und behält ihre 
Wirksamkeit für alle weiteren Verfahrensschritte

 Bei wirksamer Zuordnung wird der einzelne 
Dampfsammelschienenblock zur Steinkohleanlage i.S.d. KVBG

 Berücksichtigung unterschiedlicher Inbetriebnahmedaten der 
Dampferzeuger bei der Altersreihung

 Teilnahme an der Ausschreibung mit einzelnen Blöcken möglich
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Beispiel Dampfsammelschienen-Blockzuordnung
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Dampf-Sammelschiene

T4 T5 T6 T7 T8

D2

T2

D1

T1

Gas 

Steinkohle Steinkohle

(R)D = (Reserve)Dampferzeuger
T = Turbine

Dampfsammelschienenblock
mit Hauptenergieträger Kohle

Dampfsammelschienenblock 
mit Hauptenergieträger 

Kohle

Dampfsammelschienen-
block mit 

Hauptenergieträger Gas

Steinkohle

D3

T3

T9

RD1
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Dampfsammelschienen-Blockzuordnung

Zusammenspiel mit anderen Rückmeldungen zur Liste 
nach § 29 Abs. 1:

 Blockzuordnung umfasst bereits Angaben und Nachweise zum 
Hauptenergieträger, der Nettonennleistung und dem 
Inbetriebnahmedatum der einzelnen Blöcke
 i.d.R. keine separate Berichtigung der Angaben in der Liste 
nach § 29 Abs. 1 erforderlich

 Nachweise über Investitionen nach § 31 KVBG
 separat für jeden Dampfsammelschienenblock vorzulegen, 
da jeder Block ein eigenes Inbetriebnahmedatum hat

 BImSchG-Genehmigung muss die gesamte in der Liste nach 
§ 29 Abs. 1 geführte Anlage umfassen
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Datenübermittlung an die BNetzA

Upload in geschlossene Benutzergruppen (GBG)

 Die BNetzA stellt geschlossene Benutzergruppen 
für einen sicheren Dateiupload zur Verfügung

 Zugriff besteht nur auf den eigenen Ordner. 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bleiben 
gewahrt

 Sie erhalten Zugangsdaten und einen Link zu 
einem individuellen Uploadordner

 Bitte senden Sie uns hierfür den Namen und die  
E-Mail-Adresse eines Ansprechpartners an 
kohleausstieg@bnetza.de

20Referat 617 | Branchenworkshop zur Altersreihung nach dem KVBG | © Bundesnetzagentur 09.12.20



Datenübermittlung an die BNetzA

Upload in die GBG „Altersreihung nach KVBG“:
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Kontaktmöglichkeit bei Fragen

Fragen per Mail an kohleausstieg@bnetza.de

 Veröffentlichung der Fragen und Antworten 
anonymisiert und ohne BuG auf Website

 Informationen zur Altersreihung unter 
www.bnetza.de/altersreihung
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Referat 617

kohleausstieg@bnetza.de
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